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Abgabenänderun�sgesetzes 

Unter Bezugnahme auf do. Zl. 060102/66-IV/6/87 vom 25.9.1987 

nimmt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sekt. 111, zum Ent­

wurf des dritten Abgabenänderungsgesetzes wie folgt Stellung: 

I. Zu Abschnitt I, Artikel I, Z 2: 

1. Karenzurlaubsgeld: 

Der Bezug von Karenzurlaubsgeld soll nach derr. Entwurf dazu 

führen, daß bei Durchführung des Steuerausgleiches für das 

restliche Kalenderjahr bezogene Einkünfte aus Erwerbstätig­

keit zur Ermittlung des Steuersatzes auf einen Jahresbetrag 

urnzurechner: sind. Hiezu ist zu bemerken, daß der dem 

Bezug von Karenzurlaubsgeld wesensmäßig ähnliche und in 

der Regel betragsmäßig höhere Bezug von Wochengeld dieser 

besonderen Berücksichtigung beim Jahresausgleichs nicht 

unterlie�en soll. Es wird angeregt, diese Differenzierung 

im Hinblick auf den Gleichheitssatz neuerlich zu über­

denken. 

2. Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz: 

Nach dem Entwurf sollen Beihilfen nach dem Arbeitsmarkt­

förderungsgesetz, BGBl.Nr. 31/1969, schlechthin zu einer 

besonderen Berechnung des Steuersatzes beim Jahresaus-
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gleich fUhren. Hiez� ist zu be�erken, daß der Begriff 

"Beihilfe" nach dem Arbeitsmarktförderungsgesetz ein sehr 

het erog en er ist und z.B. auch die laufende oder ei nma lige 

Abgeltung von besonderen Aufwendungen im Zusammenhan� mit 

der Erlangung oder Sicherung eines Arbeitsplatzes umfassen 

k�nn (Ausbildungsbeihilfe, Vorstellungsbeihjlfe, Obers ied ­

lungsbeihilfe, Trennungsbeihilfe, Pendelbeihilfe, etc. 

im Sinne v on § 19 Abs. 1 lit . a und lit. c bis 1). Es wäre 

sicherzustellen, daß nLr �Beihilfen zur Deckung des Lebens­

unterhaltes" gemäß § 19 lit. b in Verbindung mit § 20 

Abs. 2 lit. c zur besonderen Berechnung des Steuersatzes 

im Jahresausgleich führen soll, hingegen nicht die oben bei-

spi e l sweise ang efü hrten Beihilfen, sowie die ZuschUsse zu 

den Teilnahme- und Beitragskosten, zu den Reise-, Unter­

kunfts- und Verpflegungskosten oder zur getrennten Haus­

haltsfühnmg (§ 20 Abs. 2 lit. a, b und d). 

11. Zu Abschnit I, Artikel 11, Z 2: 

Das Bundes�inisterium für Arbeit und S oziales hät Bedenken 

gegen die Anwendung der Neufassung des § 3 Z 4 EStG für das 

Kalenderjahr 1987. Dies k ommt einer Rückwirkung gleich und 

schm�lert s omit das Einkcmmen für einen Zeitraum, für de� 

n oct mit der geltenden RegelULS gerEchnet werden konn'le. 

111. Administration 

Hinsichtlich der Administration des Steuerausgleichs von 

Beziehern der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung 

muß unbedingt sichergestellt werden, daß die Finanzverwaltung 

Informationen über die Höhe undDauer des Bezuges direkt über 

die elektronische Datenverarbeitung beim Bundesrechenam1. 

bezieht, um eine enorme Ausweitung des Bestätigung s wesens 

zu vermeiden, die im Hinblick auf die vorhandenen technischen 

M öglich k eiten - g l eiches Rechenzentrum L unvertretbar 

erschein t . 
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IV. Grundsätzliches 

Unbeschadet des oben Angeführte� ist darauf hinzuweise�, 

daß die Neuregelung des Steuerausgleichs zu einem Ein­

k omnlensverlust der Arbeitsloseo zugunsten des allgemeinen 

Budgets führt. Es wird daher die ForderLng wiederholt, 

daß diese zusätzlichen Einnahmen wieder der Arbeitsmarkt­

verwaltung zugeführt werden müssen. 

Für den Bundesminister: 

S t e i n  b a c h 
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